
Windpark Farnstädt 3.0

Da hat Jeder etwas von!

1 Für jede von uns nach EEG neu errichtete Windanlage teilen wir nach 

Inbetriebnahme pro Jahr 30.000 € pro Windanlage im Umkreis von 2,5 

km anteilig auf jeden Haushalt auf (ca. 1.000 Haushalte in Farnstädt, 

Alberstedt und Gatterstädt). Dies entspricht bei mind. 10 Windanlagen 

(siehe Rückseite) einem Energiegutschein in Höhe von ca. 300 € pro 

Jahr je Haushalt auf die Dauer von zunächst 20 Jahren.

2 Für alle neuen Anlagen im Park inkl. Erweiterung und Repowering nach 

§6 EEG 2023 

Energiegutscheine pro Haushalt (mind. 300€ / Jahr) 1

Bis zu 285.000€ steuerfrei pro Jahr an die Gemeinde 2

Gewerbesteuer zu 100 % in Farnstädt

Beteiligung mit Bürgerwindanlage

Sicherung regionaler Arbeitsplätze

Förderung lebenswerter & kinderfreundlicher Dörfer

Naturschutz und Neupflanzungen



E&R Wind GmbH

Tränkstraße 20, 

06279 Farnstädt

www.er-wind.de 

Geschäftsführer Torsten Eisenschmidt & 

Geschäftsführer Andreas Renker

Eingetragen beim Amtsgericht Stendal, HRB 30327

• Ab 2027 geplante Erweiterung südwestlich von Farnstädt

• 10 Windräder (8 neue und 2 Ersatzwindräder), 165 m Nabenhöhe

• Größere Abstände zu Wohngebieten (aktuell: 650 m, neue Windräder: mind. 1250 m)

• Auf die Fläche von zwei alten Windrädern kommt nur ein neues 

• nur 0,6 % der Windparkfläche bebaut (Zufahrtswege, Fundamente…)

Einwohnersprechzeiten

In unserem Büro stehen wir Ihnen 

jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

Gern kommen wir auch persönlich bei 

Ihnen vorbei!

Bitte anrufen: 034776 61396

Fakten zur Erweiterung

Bestehende Windräder

Westerweiterung: geplante Erweiterungsfläche für 10 Windräder

zwei Ersatzwindräder (Repowering)

Windräder die zuerst zurückgebaut werden

Optionale Erweiterungsflächen für Windenergie (in Prüfung)

Solarpark Gatterstädt (Bebauungsplan)

Windvorranggebiet (Repowering)
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